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Ausbildungsprämie ‐ Eckpunkte des Bundesprogramms  
 
Köln, 26. Juni 2020 
 
Das  Bundeskabinett  hat  die  Eckpunkte  für  ein 
Bundesprogramm  „Ausbildungsplätze  sichern“ 
beschlossen.  Neben  der  Ausbildungsprämie 
sind weiterhin vorgesehen: 
 eine Förderung bei Vermeidung von Kurzar‐

beit während der Ausbildung 
 eine Förderung von Auftrags‐ und Verbund‐

ausbildung sowie 
 eine  Förderung  zur  Sicherung  der Weiter‐

führung  von  Ausbildungsverhältnissen  bei 
pandemiebedingter  Insolvenz  eines  KMU 
(Übernahmeprämie) 

Die  Förderung  bei  Vermeidung  von  Kurzarbeit 
können  künftig  kleine  und mittlere  Unterneh‐
men (KMU) beantragen, die einen Arbeitsausfall 
von mindestens  50 %  im  gesamten Betrieb  zu 
verzeichnen  haben  und  dennoch  ihre  Ausbil‐
dungsaktivität  aufrechterhalten.  Diese  Förde‐
rung greift für Betriebe, die im 2. Halbjahr von 
Kurzarbeit betroffen sind. 
 

Ausbildungsprämie bei Erhalt des Ausbildungs‐
niveaus 
Die für die Ausbildungsprämie angedachten Kri‐
terien  setzen  hingegen  voraus,  dass  Ausbil‐
dungsbetriebe bereits durch die Corona‐Pande‐
mie betroffen sind. Dies liegt vor, wenn  
 das Unternehmen  in der ersten Hälfte des 

Jahres 2020 wenigstens einen Monat Kurz‐
arbeit durchgeführt hat oder 

 der Umsatz  in den Monaten April und Mai 
2020 um durchschnittlich mind. 60 % gegen‐
über April und Mai 2019 eingebrochen  ist. 
Bei Unternehmen, die nach April  2019 ge‐
gründet  wurden,  werden  die  Monate  No‐
vember und Dezember 2019 herangezogen. 

Eine Förderung setzt voraus, dass das Unterneh‐
men sein Ausbildungsniveau 2020 im Vergleich 
zu  den  drei  Vorjahren  nicht  verringert.  Vergli‐
chen  werden  die  Ausbildungsverträge,  die  für 

das  Ausbildungsjahr  2020  abgeschlossen  wor‐
den  sind,  mit  dem  Durchschnitt  der  über  die 
letzten drei Jahre (2017‐2019) abgeschlossenen 
Verträge. Der einmalige Zuschuss liegt bei 2.000 
Euro und wird für jeden Ausbildungsvertrag für 
das Ausbildungsjahr 2020 gezahlt, wenn die ge‐
nannten Bedingungen vorliegen und zwar nach 
Ende  der  erfolgreich  abgeschlossenen  Probe‐
zeit. 
 

Ausbildungsprämie  bei  Erhöhung  des  Ausbil‐
dungsniveaus 
Die Förderung von 3.000 Euro setzt voraus, dass 
das  Unternehmen  sein  Ausbildungsniveau  im 
Jahr 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren er‐
höht. Auch hier werden wieder die letzten drei 
Jahre (2017‐2019) zugrunde gelegt. Der einma‐
lige  Zuschuss wird  für  jeden  über  das  frühere 
Ausbildungsniveau  zusätzlich  für  das  Ausbil‐
dungsjahr  2020  abgeschlossene  Ausbildungs‐
vertag gezahlt. Die Auszahlung erfolgt auch wie‐
der nach der erfolgreich abgeschlossenen Pro‐
bezeit. 
 

Förderung bei Vermeidung von Kurzarbeit wäh‐
rend der Ausbildung 
Hier  sind die KMU antragsberechtigt,  die  trotz 
der  Belastungen  durch  die  Corona‐Pandemie 
Auszubildende  sowie  deren  Ausbilder  nicht  in 
Kurzarbeit bringen. Erforderlich  ist ein Arbeits‐
ausfall  von mindesten  50  %  im  gesamten  Be‐
trieb. Die Förderung erfolgt  in Höhe von 75 % 
der Brutto‐Ausbildungsvergütung für jeden Mo‐
nat,  in  dem  im  Betrieb  ein  Arbeitsausfall  von 
mindestens 50 % zu verzeichnen ist.  
 

Fazit für Dachdeckerbetriebe 
Ein Anspruch für Dachdeckerbetriebe kann na‐
türlich nur im Einzelfall beurteilt werden. Da al‐
lerdings im ersten Halbjahr 2020 oft, wenn auch 
unter  erschwerten  Bedingungen,  weitergear‐
beitet werden konnte, wird eine Förderung eher 
selten in Frage kommen. Noch völlig offen sind 
die Verfahrensabläufe und Antragskonditionen. 
Zuständig ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). 
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